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Anbieterfragebogen
zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung von 
Servern oder Datenspeicherprodukten
als Anlage zur Ausschreibung: 




UBA Texte Kopfzeile: bitte  Namen des Projektes / Berichtes eintragen (evtl. in Kurzform)

Anbieterfragebogen zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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	4


[bookmark: _Toc391560102][bookmark: _Toc384755214]Allgemeine Angaben
	Produktname
	     

	Hersteller
	     

	Bieter
	     

	Anschrift des Bieters
	     


Angaben zur Nachweisführung
	Umweltzeichen Blauer Engel vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Server und Datenspeicherprodukte. (DE-UZ 213, Ausgabe Januar 2025.) zertifiziert.
Die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ zu den Ziffern 1 bis 15 genannten Kriterien sind damit erfüllt, weshalb die Vorlage von Dokumenten (Anlagen) zum Nachweis der Einhaltung nicht erforderlich ist.
Bei Einhaltung der unter den Ziffern 3,4 und ggf. 7 und 8 genannten Bewertungskriterien ist dies durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte im Abschnitt „Anforderungen“ zu bestätigen. Die Vorlage des in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweises ist nur erforderlich, sofern das Kriterium nicht in den Gütezeichenanforderungen des vorgelegten Zeichens enthalten ist.

Zeichenbenutzungsvertrag Nr.:       
	|_| Ja



	Gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet. 
Bezeichnung des Gütezeichens und Zeichenbenutzungsvertrags-Nr.:      

In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ bestätigt der Bieter durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte der Ziffern 1 bis 15, dass das vorgelegte Gütezeichen die Erfüllung der hier genannten Ausschlusskriterien fordert. Die Vorlage der in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise ist für diese Ziffern nicht erforderlich.

Falls das vorgelegte Gütezeichen einzelne Ausschlusskriterien des Abschnitts „Anforderungen“ nicht enthält, erfolgt die Bestätigung über die Einhaltung der Kriterien durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte im Abschnitt „Anforderungen“ sowie Vorlage der erforderlichen Nachweise (Spalte „Anmerkungen“) mit dem Angebot.

Bei Einhaltung der unter den Ziffern 3,4 und ggf. 7 und 8 genannten Bewertungskriterien ist dies ebenfalls durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte im Abschnitt „Anforderungen“ zu bestätigen. Die Vorlage des in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweises ist nur erforderlich, sofern das Kriterium nicht in den Gütezeichenanforderungen des vorgelegten Zeichens enthalten ist.

Die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ unter den Ziffern 3 und 4 abgefragten Werte werden wahrheitsgemäß angegeben. Der erforderliche Nachweis (Spalte „Anmerkung“) liegt diesem Angebot zur Bestätigung bei.
	|_| Ja



	Kein Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist weder mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Server und Datenspeicherprodukte (DE-UZ 213, Ausgabe Januar 2025.) noch mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet.

In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ wird durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte bestätigt, dass das Produkt die genannten Ausschlusskriterien erfüllt. Bei Einhaltung der Bewertungskriterien ist dies ebenfalls durch Ankreuzen zu bestätigen. Die in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise liegen dem Angebot bei. 

Darüber hinaus werden die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ unter den Ziffern 3, 4 und 5 abgefragten Werte wahrheitsgemäß angegeben. Der erforderliche Nachweis (Spalte „Anmerkungen“) liegt diesem Angebot zur Bestätigung bei.
	|_| Ja



Anforderungen
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:1] [1:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	1.  Anforderungen des Energy Star
	
	

	Die Server und Datenspeicherprodukte müssen die Anforderungen der Energieeffizienz-Kennzeichnung „Energy Star“[footnoteRef:2] des für die jeweilige Produktgruppe in der zum Zeitpunkt der Beschaffung gültigen Version erfüllen.  [2:  	U.S. Environmental Protection Agency: Energy Star®. Online verfügbar unter: https://www.energystar.gov/products/data_center_equipment. ] 

	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Energy Star Nummer oder Prüfprotokolle eines unabhängigen Prüflabors, das für diese Messung nach DIN EN ISO/EC 17025 akkreditiert ist.
	|_|

	2. Betriebsbedingungen
	
	

	Der Server oder das Datenspeicherprodukt muss unter den Betriebsbedingungen A2 oder höher der Klassifikation aus Tabelle 6 "Kategorien der Betriebsbedingungen" des Anhangs II aus der Verordnung (EU) 2019/424 betrieben werden können.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Technisches Datenblatt.
	|_|

	3. Server im Aktivzustand
	
	

	Die Energieeffizienz des Servers im Aktivzustand (EffACTIVE) muss nach der Methodik Server Efficiency Rating Tool (SERT) in der jeweils zum Zeitpunkt der Beschaffung aktuellen Version (≥SPEC SERT 2.0.8) bestimmt werden.
Die Energieeffizienz des Servers im Aktivzustand (EffACTIVE) muss die Anforderungen des jeweils aktuellen Energy Star (≥Version 4.0) erfüllen. Stand Juni 2026 gelten folgende Minimalwerte:

	Product Type
	Minimum EffACTIVE

	One Installed Processor

	Rack 
	26,4

	Tower
	24,4

	Resilient 
	6,6

	Two Installed Processors

	Rack
	30,4

	Tower
	26,5

	Blade or Multi-Node 
	29,1

	Resilient 
	6,0

	Greater Than Two Installed Processors

	Rack
	31,9

	Blade or Multi-Node                   
	26,8



	Ausschluss- und Bewertungskriterium

Nachweis durch Energy Star oder Prüfprotokolle eines unabhängigen Prüflabors, das für diese Messung nach DIN EN ISO/EC 17025 akkreditiert ist.

EffACTIVE =      
	|_|



	4. Server im Leerlaufzustand
	
	

	Für die Leistungsaufnahme des Servers der Basiskonfiguration im Leerlauf muss folgende Anforderung erfüllt werden:
SERT Idle State Power ≤ 250 W
Für das Verhältnis aus Leistungsaufnahme unter Last und Leistungsaufnahme im Leerlauf des Servers der Basiskonfiguration muss zusätzlich folgender Wert genannt werden:
Idle to Active Ratio = SERT Idle State Power / SERT Active State Power 
	Ausschluss- und Bewertungskriterium

Nachweis durch Energy Star oder Prüfprotokolle eines unabhängigen Prüflabors, das für diese Messung nach DIN EN ISO/EC 17025 akkreditiert ist.

SERT Idle State Power =      
Idle to Active Ratio  =      
	|_|

	5. Datenspeicherprodukt im Aktivzustand
	
	

	Die Energieeffizienz der Datenspeicherprodukte muss nach der Methodik SNIA Emerald™ Power Efficiency Measurement in der jeweils zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen Version (derzeit V4.0.0.) bestimmt und angegeben werden. Die folgenden Effizienzwerte des „SNIA Active Tests“ sind einzuhalten. 
Hot Band: EPHB ≥28 IOPS/W;
Sequential Read: EPSR ≥2,3 MiB/s/W;
Sequential Write: EPSW ≥1,5 MiB/s/W.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Energy Star für Datenspeicherprodukte Version 2.1 oder neuer.
Eindeutige Identifikationsnummer des Energy Star:      
Messergebnisse:
Hot Band:       IOPS/W;
Sequential Read:       MiB/s/W;
Sequential Write:       MiB/s/W.
	|_|

	6. [bookmark: _Toc196236580]Monitoring-Datenschnittstellen
	
	

	Die Server und Datenspeicherprodukte müssen folgende Daten in Echtzeit min. 1/10s bereitstellen:
Leistungsaufnahme [W];
Datenübertragung über die Netzwerkschnittstelle [Mbit/s]; 
im Fall von Servern: Lastzustand für jede logische CPU [%].
Diese Daten müssen in einem veröffentlichten oder benutzerzugänglichen Format zur Verfügung gestellt werden, das von einer herstellerunabhängigen Managementsoftware Dritter über ein Standardnetzwerk lesbar ist. Als Datenformate kommen beispielsweise in Frage: SNMP (simple network management protocol), IPMI (intelligent platform management interface) oder XML (extensible markup language) 
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Dokumentation der Datenschnittstelle. URL:      
	|_|



	7. [bookmark: _Toc165631629][bookmark: _Toc166051778][bookmark: _Ref176865169][bookmark: _Toc178769004][bookmark: _Ref196215003][bookmark: _Ref196224726][bookmark: _Toc196236581][bookmark: _Ref231224425]Primärkunststoffe der Gehäuse und Gehäuseteile
	
	

	Die Primärkunststoffe der Gehäuse und Gehäuseteile der Server, Netzteile und Datenspeicher mit einer Masse >25g dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile[footnoteRef:3] enthalten: [3:   	Konstitutionelle Bestandteile sind Stoffe, die dem Produkt als solches oder als Bestandteil von Gemischen zugegeben werden und dort unverändert verbleiben, um bestimmte Produkteigenschaften zu erreichen oder zu beeinflussen. Auf ein Minimum reduzierte Restmonomere fallen beispielsweise nicht darunter. ] 

[bookmark: _Hlk175754763][bookmark: _Ref162261485]Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006)[footnoteRef:4] als besonders besorgniserregend identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden.[footnoteRef:5] [4:  	Die Kandidatenliste in der jeweils aktuellen Fassung findet sich unter folgendem Link: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table ]  [5:   	Es gilt die Fassung der Verordnung zum Zeitpunkt der Antragstellung. Der Zeichennehmer ist verpflichtet, aktuelle Entwicklungen dieser zu berücksichtigen. Wird während der Vergabelaufzeit ein Inhaltsstoff mit einer der genannten Gefahrenkategorien eingestuft, reicht der Zeichennehmer eine formlose Mitteilung unter Nennung des Stoffs mit der CAS- oder EC-Nummer und der neuen Gefahrenkategorie ein. Anschließend werden mit dem Zeichennehmer Fristen zur Substitution vereinbart.] 

Stoffe, die gemäß der CLP-Verordnung[footnoteRef:6] in die folgenden Gefahrenkategorien eingestuft sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung erfüllen5: [6:   	Die harmonisierten Einstufungen und Kennzeichnungen gefährlicher Stoffe finden sich in Anhang VI, Teil 3 der CLP-Verordnung. Weiterhin ist auf der Internetseite der Europäischen Chemikalienagentur ECHA ein umfassendes Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis öffentlich zugänglich, das darüber hinaus alle Selbsteinstufungen von gefährlichen Stoffen durch die Hersteller enthält: ECHA Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis.] 

1. karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A oder Carc. 1B
2. keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A oder Muta. 1B
3. reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A oder Repr. 1B
4. endokriner Disruptor mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit, Kategorie ED HH 1 und 2
5. endokriner Disruptor mit Wirkung auf die Umwelt, Kategorien ED ENV 1 und 2
6. vPvB Stoffe und PMT/vPvM-Stoffe 2[footnoteRef:7]. [7:  	ED, PBT, vPvB, PMT, vPvM: Neue Gefahrenkategorien unter CLP-VO, rechtlich verbindlich für Stoffe spätestens ab 01. Mai 2025, für bereits in Verkehr befindliche Stoffe spätestens ab 01. Mai 2026.] 

Halogenhaltige Polymere, die Chlor, Brom oder Fluor enthalten. 
Als Flammschutzmitteln sind
7. keine halogenorganischen Verbindungen zugelassen und auch 
8. Keine Stoffe zugelassen, die nach CLP-Verordnung als krebserzeugend der Kategorie Carc. 2 oder als gewässergefährdend der Kategorie Aquatic Chronic 1 eingestuft sind.
Von dieser Regelung ausgenommen sind:
fluororganische Additive (wie z.B. Anti-Dripping-Reagenzien), die zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften der Kunststoffe eingesetzt werden, sofern sie einen Gehalt von 0,5 Gew.-% nicht überschreiten. 
	Ausschlusskriterium[footnoteRef:8] oder Bewertungskriterium [8:  	Bei Ausschluss schränkt dieses Kriterium möglicherweise die Anzahl der Anbieter signifikant ein.] 


Nachweis durch Angabe des Anbieters oder des Kunststoffherstellers.
	|_|



	8. [bookmark: _Toc196236582]Recyclingkunststoffe
	
	

	Falls Post-Consumer-Recyclingmaterialien (PCR-Materialien) in Gehäusen oder Gehäusekomponenten mit einer Masse >25g eingesetzt werden, müssen diese aus 
zertifizierten Quellen stammen und die Zertifikate müssen die Herkunft des Recyclingkunststoffes eindeutig belegen und
dem werkstofflichen Recycling (z.B. aus dem chemischen Recycling von Kunststoffen) stammen.
PCR-Materialien dürfen grundsätzlich keine Stoffe zugefügt werden, die unter Kriterium 7 ausgeschlossen werden.
	Ausschlusskriterium[footnoteRef:9] oder Bewertungskriterium [9:  	Bei Ausschluss schränkt dieses Kriterium möglicherweise die Anzahl der Anbieter signifikant ein.] 


Nachweis durch Angabe des Anbieters inklusive Zertifikat (einschließlich Bericht) nach einem der genannten Zertifizierungsschemata.
	|_|

	9. [bookmark: _Toc178769010][bookmark: _Toc196236584]Sichere Datenlöschung
	
	

	Server und Datenspeicherprodukte müssen eine softwarebasierte Funktion bereithalten, die es ermöglicht, die Geräte für die Wiederverwendung vorzubereiten. Hierzu müssen alle Daten auf den Geräten sicher löschbar sein und die Systemeinstellungen (z.B. Default-Einstellungen) so zurücksetzbar sein, dass keine Daten des vorherigen Nutzers erkenntlich sind. Diese Funktion kann auch durch eine externe Software oder Dienstleistung bereitgestellt werden, die durch den Hersteller ab der Markteinführung bis mindestens 8 Jahre nach Produktionseinstellung des Produktes kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Anbieterangabe.
	|_|

	10. [bookmark: _Toc196236585]Software-Updates
	
	

	Der Anbieter stellt sicher, dass folgende Anforderungen an Software-Updates bis mindestens 8 Jahre nach Produktionseinstellung des Produktes eingehalten werden.
Funktions- und Sicherheitsaktualisierungen müssen bereitgestellt werden, um die Betriebsfähigkeit des Produktes zu erhalten.
Für vorinstallierte Firmware (z.B. BIOS, SSD-Firmware) muss die letzte verfügbare Sicherheitsaktualisierung während des gesamten Zeitraums kostenlos zur Verfügung stellen.
Sofern ein Betriebssystem vorinstalliert ist, muss für dieses entweder die letzte verfügbare Sicherheitsaktualisierung während des gesamten Zeitraums kostenlos zur Verfügung gestellt werden oder es muss möglich sein, dieses Betriebssystem durch ein aktuelleres Betriebssystem zu ersetzen.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Anbieterangabe
	|_|



	11. [bookmark: _Ref196236525][bookmark: _Toc196236586]Austauschbarkeit von Ersatzteilen
	
	

	Die Geräte müssen so konstruiert sein, dass eine Reparatur der nachfolgend genannten Ersatzteile ohne Werkzeuge, mit einem Produkt oder Ersatzteil gelieferten Werkzeug oder mit grundlegenden und produktspezifischen Werkzeugen (Klasse A und B gemäß EN 45554 §A.4.4) unter einem angemessenen Aufwand durchgeführt werden kann, so dass nach dem Austausch dieselbe Funktionalität wie vorher erreicht wird.
[bookmark: _Hlk175756325]Lüfter
Festplatten (SSD und HDD)
Netzteile
Akkus und Batterien 
CPU
Kurzzeitspeicher (RAM)
Motherboard
Graphikkarte
RAID-Controller (redundant array of independent disks)
Netzwerkkarten 
Befestigungselemente, die zum Austausch der Ersatzteile gelöst werden müssen, müssen abnehmbar sein. Zudem müssen sie wiederverwendbar sein oder mit dem Ersatzteil mitgeliefert werden.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Anbieterangabe mit Link zur Dokumentation.
URL:      
	|_|

	12. [bookmark: _Toc196236587]Ersatzteilverfügbarkeit
	
	

	Der Anbieter stellt sicher, dass das Produkt für mindestens 8 Jahre ab Produktionseinstellung mit passenden Ersatzteilen versorgt wird. Die Ersatzteile müssen zu angemessenen Preisen vom Hersteller selbst oder von einem Dritten angeboten werden. Ersatzteile sind funktionsgleiche oder kompatible und in ihrer Funktion verbesserte Komponenten oder Baugruppen, die im Laufe der Nutzungsphase eines Servers oder eines Datenspeichergerätes bei der Reparatur als Ersatz für defekte Teile eingewechselt werden. Dies gilt für alle in Anforderung 11 aufgelisteten Komponenten.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Anbieterangabe.
	|_|

	13. [bookmark: _Toc196236588]Lieferfristen der Ersatzteile
	
	

	Der Anbieter stellt sicher, dass die Ersatzteile der in Anforderung 11 aufgelisteten Komponenten während der
[bookmark: _Hlk175756476]ersten fünf Jahre innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Eingang des Auftrags von den Herstellern ausgeliefert werden bzw. während der
verbleibenden Zeit der Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb von zehn Arbeitstagen
nach Eingang des Auftrags von den Herstellern ausgeliefert werden.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Anbieterangabe.
	|_|

	14. Parts Pairing
	
	

	Das Produkt darf keine softwarebasierten Hürden für die Nutzung von physisch und technisch kompatiblen Ersatzteilen anderer Hersteller enthalten.
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Anbieterangabe
	|_|




	15. [bookmark: _Toc178769021][bookmark: _Toc196236574]Produktdokumentation
	
	

	Das Produkt muss über eine öffentliche Produktwebseite verfügen. Auf der Produktwebseite müssen
alle Informationen gemäß den Informationspflichten der Ökodesign-Verordnung für Server und Datenspeicherprodukte (Verordnung (EU) 2019/424, Anhang II, Nummer 3.1 und 3.2)[footnoteRef:10] aufgeführt sein. [10:   	Verordnung (EU) 2019/424 der Kommission vom 15. März 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Server und Datenspeicherprodukte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 617/2013 der Kommission, C/2019/1955, ABl. L 74 vom 18.3.2019, S. 46-66. Zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2021/341 der Kommission vom 23. Februar 2021 zur Änderung der Verordnungen (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 und (EU) 2019/2024 in Bezug auf Ökodesign-Anforderungen an Server und Datenspeicherprodukte, Elektromotoren und Drehzahlregelungen, Kühlgeräte, Lichtquellen und separate Betriebsgeräte, elektronische Displays, Haushaltsgeschirrspüler, Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner sowie Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion, ABl. L 68 vom 26.2.2021, S. 108-148.] 

folgende Informationen deutlich sichtbar dargestellt oder verlinkt werden:
9. der Wert der Energieeffizienz im Aktivzustand (EffACTIVE) und die gewählten Konfigurationsmerkmale des Servers
10. nennt den Wert der Leistungsaufnahme im Leerlauf, unter Last und des Verhältnisses beider (Idle to Active Ratio) 
11. Die Energieeffizienz der Datenspeicherprodukte nach der Methodik SNIA Emerald™ Power Efficiency Measurement
12. der produktspezifische Link zur Angabe, die für das spezifische Produkt vom Hersteller in der SCIP-Datenbank getätigt wurde 
13. der geprüfte Bericht zum "OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (jeweils aktuellste Ausgabe)" 
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Anbieterangabe mit Link zur Webseite. 
URL:      
	|_|





